
 
 
 
Die Stadtagentur Dorsten veranstaltet im Rahmen des Altstadtfests und dem 775-jährigen Geburts-
tag der Stadt eine Stadtrallye vom 13.06. bis zum 14.06.2026. Mit der Teilnahme an der Stadtrallye 
erklären sich die Nutzenden mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalteverant-
wortung einverstanden. 
 

1. Was kann man gewinnen?  
Erster Platz:  Dorstener Stadtgutschein im Wert von 75 € 
Zweiter Platz: Dorstener Stadtgutschein im Wert von 50 € 
Dritter Platz:  Dorstener Stadtgutschein im Wert von 25 € 

 
2. Wie kann man gewinnen?  
Berücksichtigt werden alle richtig ausgefüllten Coupons der Stadtrallye.  
 
3. Über welchen Zeitraum findet die Stadtrallye statt? 
Die Unterlagen zur Stadtrallye können am 13.06.2026 ab 11.00 Uhr am Stand der Stadtagentur 
am Platz der Deutschen Einheit abgeholt werden und müssen spätestens am 14.06.2026 bis 
17.00 Uhr auch dort wieder abgegeben werden. 
 
4. Wer kann mitmachen? 
Die Teilnahme ist kostenlos und jeder kann mitmachen. 
 
5. Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?  
Die Stadtagentur Dorsten ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, 
so fern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, doppelte oder 
mehrfache Teilnahme, Manipulation etc., vorliegen. Mitarbeiter der Stadtagentur Dorsten sowie 
deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
 
6. Wie werden die Gewinner_innen ermittelt? 
Die Gewinner werden in einem unabhängigen Losverfahren ermittelt. In diesem Losverfahren 
werden nur Coupons mit dem richtigen Lösungswort berücksichtigt. 
 
7. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 
Die Gewinner_innen werden mit einer Nachricht per E-Mail oder einem Anruf über den Gewinn 
informiert. 
 
8. Wie erhalte ich meinen Gewinn? 
Die gewonnenen Stadtgutscheine können während der Öffnungszeiten der Stadtagentur an der 
Lippestr. 41, 46282 Dorsten, abgeholt werden. 
 
9. Was passiert, wenn ich mich nach der Gewinnbenachrichtigung nicht melde? 
Der Gewinn verfällt, sollte der Gewinner/die Gewinnerin den Gewinn nicht bis zum 30.06.2026 
abgeholt haben. 
 
10. Vorbehaltsklausel  



Die Stadtagentur Dorsten behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankün-
digung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht die Stadtagentur allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der 
höheren Gewalt, aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Die Stadtagentur haftet nicht für Ver-
luste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb 
unseres Verantwortungsbereichs liegen.  
 
11. Datenschutzbestimmungen  
Ihre Sicherheit und Ihre Zufriedenheit stehen im Mittelpunkt. Die Stadtagentur speichert und 
nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf 
des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht. 
 
12. Sonstiges  
Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere 
Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten ein-
zelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Die Stadtagen-
tur behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 
 
Stadtagentur Dorsten 


